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EESTI 

 

In-Verkehr-Bringen des Präparats Colocynth 

Das Unternehmen Handal Trade OÜ hat bei dem Arzneimittelamt beantragt, 

das Präparat COLOCYNTH in den Verkehr zu bringen. Nach den 

gemachten Angaben handelt es sich bei der Colocynth-Salbe um ein 

pflanzliches Produkt und dies ist aus Heilpflanzen hergestellt (enthält 

pflanzliche Öle und Extrakte). Die Salbe wird in Ägypten hergestellt. Das 

Präparat soll äußerlich angewendet werden, beispielsweise als Salbe für 

Massagen. 

Gemäß § 6 Arzneimittelgesetz hat das Arzneimittelamt bei Bedarf zu 

entscheiden, ob ein Stoff oder ein Präparat als Arzneimittel eingestuft 

werden kann. 

Das Arzneimittelamt hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf Antrag des 

Unternehmens Eucalypt OÜ vom 18.05.2005 ein Präparat in den Verkehr 

gebracht, das die Bezeichnung Colocynth-Salbe trägt. Nach diesem früheren 

Beschluss (Dok.-Nr. 1969/44/2004) kann die Colocynth-Salbe nicht als 

Arzneimittel im Sinne von § 3 Arzneimittelgesetz (Annex 1) eingestuft 

werden. 

 

 

/Unterschrift/ 

Abteilungsleiter, Professor Erkki Palva 

 

/Unterschrift/ 

vorstehende Provisorin Anne Pesonen 

 

Anlage Beschluss des Arzneimittelamts Dok.-Nr. 1969/44/2004 



Anlage 1 

Arzneimittelamt   Beschluss   1(1) 

18.05.2005 Dok.-Nr 1969/44/2004 

Anlage  Antrag des Unternehmens Eucalypt OÜ auf In-Verkehr-Bringen des 

nachstehenden Präparats: 

 Colocynth-Salbe 

Das Präparat wird als Massagesalbe zum Abbau von Verspannungen der 

Muskeln oder Sprunggelenke, die nach sportlicher oder physischer 

Belastung aufgetreten sind, angewendet.  

vorgetragene Zusammensetzung: pflanzliche Öle und Extrakte (Citrullus 

colocynthis, Olea europea, Myrtus communis, Sinapis alba, Apium 

graveolens, Allium ampeloprassum, Raphanus sativus, Linum, Agrostemma 

cithago, Archis hypogea, Sesamum indicum. Pflanzenextrakte: Majorana 

hortensis, Thymus capitatus, Cinnamonum camphora, Mentha piperita, 

Rosa, Ocimum basilicum). Nach den gemachten Angaben enthält das 

Präparat 2,5 % Kampfer.  

Beschluss und Gründe  Nach dem vorgetragenen Verwendungszweck und der vorgetragenen 

Zusammensetzung kann das Präparat nicht als Arzneimittel im Sinne von § 3 

Arzneimittelgesetz eingestuft werden. 

Angewendete Normen §§ 3 und 6 Arzneimittelgesetz 

Rechtsbehelf  Wenn Sie mit dem Beschluss nicht einverstanden sind, können Sie diesen 

bei dem Verwaltungsgericht Helsinki anfechten. Die Rechtsbehelfsbelehrung 

finden Sie im Anhang.  

/Unterschrift/ 

 Amtsleiter, Professor Hannes Wahlroos  

/Unterschrift/ 

 vorstehende Provisorin Anne Pesonen 

Verfahrensgebühr: 85 € 
(Beschluss Nr. 1064/2003 des Amtes für Soziales und Gesundheitsfürsorge) 

Beschluss Eucalypt OÜ 

 Tamme 1-11 

 Tallinn 

 Eesti 

Anlage Rechtsbehelfsbelehrung 

Zur Kenntnisnahme an: Lebensmittelamt, Verbraucherschutzamt, Zollverwaltung, Zolllabor 

Bei Bedarf können Sie zu dem Beschluss bei der vorstehenden Provisorin Anne Pesonen unter der 

Telefonnummer 09-47 334 336 weitere Informationen erhalten. 


